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BIOSUISSE ORGANIC ANFORDERUNGEN AN LOHNUNTERNEHMEN 

Überblick über die Möglichkeiten der Mitzertifizierung sowie die notwendigen Unterlagen 
für Lohnunternehmen (Lohnhersteller, Lohnverarbeiter, Lohnlager) 
Grundsätzlich ist die selbständige Zertifizierung jedes Betriebes in der Lieferkette anzustreben. Es kann jedoch 
Situationen geben, in denen die Zertifizierung eines Lohnunternehmens nicht möglich oder nicht sinnvoll ist1).  
Die Tabelle gibt einen Überblick über häufige Konstellationen:  

 Verarbeitungs-
betrieb 
(Auftraggeber) 

 Lohnunternehmen Einzureichende Dokumente für 
BIOSUISSE ORGANIC Antrag 

Anmerkung 

 Auftraggeber Lohnunternehmen 

1 Verarbeitungs-
betrieb 
z.B. Teekräuter, Wein  

  Lohnhersteller 
Konsumfertiges  
Produkt in Einzel-
handelsverpackung 

• BSO-Checkliste 
inkl. Anhänge 

• EU-Bio-
Zertifikat4) 

 
ICB AG stellt  
BSO-Zertifikat 
aus 
 
 
  

• BSO-Checkliste 
inkl. Anhänge2) 

• EU-Bio-
Zertifikat4) 

 
ICB AG stellt  
BSO-Zertifikat 
aus  

Für Lohnhersteller, die 
konsumfertige Ware in der 
Einzelhandelsverpackung 
herstellen, ist eine  
BIOSUISSE ORGANIC 
Zertifizierung obligatorisch, eine 
Mitzertifizierung ist nicht möglich. 

2 Verarbeitungs-
betrieb 
z.B. Gewürzmischung 
  

 Lohnlager oder 
Lohnverarbeiter 
Lagert oder erledigt 
Teilprozesse (reinigen, 
mischen, schneiden, 
sortieren etc.) 

Lagerhäuser und Lohn-
unternehmer, die eine 
Teilverarbeitung vornehmen, 
werden im Normalfall1) selbständig 
zertifiziert.  
Sie erhalten ein separates 
BIOSUISSE ORGANIC Zertifikat.  

3 Auftraggeber 1 
(Erzeuger  
oder  
Verarbeiter) 
 
Auftraggeber 2 
 
Auftraggeber 3 
 
Auftraggeber 4 

 Lohnlager oder 
Lohnverarbeiter 
Lagert oder erledigt 
Teilprozesse (reinigen, 
mischen, schneiden, 
sortieren etc.) 

Für Lohnunternehmen, die für 
mehr als 3 BIOSUISSE 
ORGANIC Auftraggeber tätig 
sind, ist eine BIOSUISSE 
ORGANIC Zertifizierung 
obligatorisch.  

4 Verarbeitungs- 
betrieb 
z.B. Zucker 
  

 Lohnlager 
Lohnverarbeiter 
 
 
  

 
 
 
 
• BSO-Checkliste 

inkl. Anhänge 
• EU-Bio-

Zertifikat4) 

ICB AG stellt  
BSO-Zertifikat 
aus 
  

• BSO-Checkliste 
inkl. Anhänge2) 

• Vertrag zwischen  
Lohnauftrag-
geber und Lohn-
unternehmen 

 
 KEIN BSO-

Zertifikat 

Das Lohnunternehmen hat  
kein eigenes EU-Bio-Zertifikat, 
die EU-Bio-Konformität des 
Auftrag-nehmers ist entweder im 
EU-Bio-Zertifikat des 
Lohnauftraggebers oder in 
dessen Kontrollbericht bestätigt.  
Es muss eine vertragliche 
Vereinbarung bestehen3). 

5 Anbau 
Oliven 

 Olivenpressung Für die Herstellung von Olivenöl 
gilt: Wenn der Auftraggeber ein 
Landwirtschaftsbetrieb ist, muss 
das Lohnunternehmen nicht  
EU-Bio-zertifiziert sein.  
Es muss eine vertragliche 
Vereinbarung bestehen3). 
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Legende: 
Anhänge Dokumente, die üblicherweise für die BIOSUISSE ORGANIC Zertifizierung verlangt werden 
BSO BIOSUISSE ORGANIC 
BSO-Checkliste BIOSUISSE ORGANIC Checkliste für Verarbeitung, Lagerung und Handel  
EU-Bio-Zertifikat EU-Bio-Zertifizierung oder eine anerkannte äquivalente Bio-Zertifizierung 
Lohnauftraggeber BIOSUISSE ORGANIC zertifizierter Anbau- oder Verarbeitungsbetrieb 
 
Weitere Anmerkungen: 
1) Situationen, in denen die separate BIOSUISSE ORGANIC Zertifizierung eines Lohnunternehmens nicht möglich 
oder nicht sinnvoll ist:  

• Das Lohnunternehmen ist bereits für EU-Bio beim Auftraggeber mitzertifiziert und verfügt nicht über ein 
eigenes EU-Bio-Zertifikat (Beispielfall 4 in diesem Merkblatt). 

• Die EU-Kontrollstelle des Lohnunternehmens hat keinen Vertrag mit ICB AG und kann die BIOSUISSE 
ORGANIC Kontrolle daher nicht durchführen. Daher wird die BIOSUISSE ORGANIC Kontrolle auf Dauer 
durch die Kontrollstelle des Auftraggebers durchgeführt.  
Die Liste der durch ICB AG zugelassenen Kontrollstellen finden Sie hier. 

 
2) Die Kontrolle des Lohnunternehmensfindet üblicherweise im Rahmen der jährlichen Kontrolle des Auftraggebers 
statt, muss jedoch nicht gleichzeitig vorgenommen werden. Als Ergebnisdokument ist für das Lohnunternehmen 
die BIOSUISSE ORGANIC Checkliste für Verarbeitung, Lagerung und Handel auszufüllen. Für Lohnlager kann die 
verkürzte Checkliste für Lohnlager verwendet werden (Anhang zur Checkliste des Auftraggebers). Die Kontrolle 
des Lohnunternehmens wird üblicherweise von der Kontrollstelle des Auftraggebers durchgeführt. 
Die EU-Kontrollstelle des Lohnunternehmens ist zur Durchführung der BIOSUISSE ORGANIC Kontrolle nur 
berechtigt, wenn sie einen Zusammenarbeitsvertrag mit ICB AG vorweisen kann. Die Liste der durch ICB AG 
zugelassenen Kontrollstellen finden Sie hier.  
 
3) Der zu schliessende Vertrag regelt, welche Leistungen durch das Lohnunternehmen erbracht werden, die 
Einhaltung der Bio Suisse Richtlinien sowie die Einwilligung zur BIOSUISSE ORGANIC Kontrolle.  
 
4) Dem EU-Bio-Zertifikat müssen beigelegt werden: EU-Bio-Inspektionsbericht und, wenn vorhanden, 
Zertifizierungsschreiben. 
 
In dieser Darstellung nicht abgebildet ist die Situation, wenn sich der Lohnauftraggeber in der Schweiz befindet. 
Eine Übersicht über die Zertifizierungspflicht von Betrieben finden Sie in den Bio Suisse Richtlinien, Anhang 3 zu 
Teil V Art. 3.1.6: https://international.bio-suisse.ch/de/import/downloads.html.  
Bitte kontaktieren Sie bei Fragen info@icbag.ch.  
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